
  

Eine regelrechte Leserbriefschlacht

Redaktion übernimmt die zentrale Aussage mit einem
Lügenvorwurf

Eine Lokalzeitung druckt den Leserbrief eines Lokalpolitikers ab, der seinerseits auf
den Leserbrief des Beschwerdeführers antwortet. Die Einsendung trägt die
Überschrift „Herr Müller hat gelogen“ (Name geändert). Der Beschwerdeführer sieht
sich durch die Überschrift in seiner Ehre verletzt. Sie stamme von der Redaktion, die
sich die Aussage des Politikers zu Eigen mache. Der Chefredakteur der Zeitung
betont, dass über jedem von der Zeitung veröffentlichten Leserbrief die zentrale
Aussage der Einsendung stehe. Diese sei nicht explizit als Zitat kenntlich gemacht.
Allerdings sei jedem Leser klar, dass sie als Zitat bzw. als wichtigste Aussage des
Briefschreibers zu verstehen sei. In dem beanstandeten Leserbrief, mit dessen
Verfasser sich der Beschwerdeführer eine regelrechte Leserbriefschlacht liefere,
stehe im ersten Satz ausdrücklich, dass der Beschwerdeführer gelogen habe. Das
habe der Redakteur in die Überschrift gesetzt, weil es die zentrale Aussage des
Leserbriefs sei.

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Veröffentlichung keine Verletzung der in
Ziffer 2 des Pressekodex definierten journalistischen Sorgfaltspflicht. Die
Beschwerde ist unbegründet. Für den Leser geht aus dem Brief klar hervor, dass es
sich bei der Überschrift nicht um eine redaktionelle Aussage, sondern um die
Meinung des Leserbriefschreibers handelt. Es entsteht nicht der Eindruck, als habe
die Redaktion festgestellt, dass der Beschwerdeführer gelogen hat. Vielmehr wird
deutlich, dass dies eine vom Brief-Autor geäußerte Ansicht ist. Diese ist zwar sehr
kritisch, jedoch durch das grundgesetzlich garantierte Recht auf
Meinungsäußerungsfreiheit noch gedeckt. Sie ist daher unter presseethischen
Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. Die Grenze zur Ehrverletzung nach Ziffer 9
des Pressekodex überschreitet die Veröffentlichung nicht. 

Aktenzeichen:0813/18/2
Veröffentlicht am: 01.01.2018
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2); Schutz der Ehre (9);
Entscheidung: unbegründet 
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